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MITTEILUNGSBLATT 
der Gemeinde Betzenweiler 

 

- Mittwoch, den 04.08.2021                        Nummer 31 -  

 

 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

 
 

Endlich ist sie da, die Ferien- und Urlaubszeit! Auch wenn das in diesem Jahr noch nicht viel mit Sommer zu tun hat, was 

wir bisher erleben konnten…. Wir wünschen Ihnen trotz allem eine tolle Zeit, einen schönen Urlaub, viele schöne 

Erlebnisse und wir hoffen gemeinsam, dass die Sonne und die Wärme uns noch einholen! 
 

Falls Sie verreisen, wünschen wir Ihnen, dass Sie dort das gute Wetter finden, Sie eine gute Zeit erleben und gut erholt  

zurück nach Hause kommen. Bitte beachten Sie auch, dass die Corona-Pandemie leider noch immer nicht vorbei ist. Im 

Gegenteil, sie scheint gerade wieder Fahrt aufzunehmen. Bitte informieren Sie sich deshalb auf den Seiten des 

Gesundheitsamtes und des Robert-Koch-Institutes über aktuelle Reisewarnungen und -auflagen. Ebenso über Quarantäne-

Verfügungen bei der Rückkehr. Der weiter unten stehende Artikel bzgl. der Corona-Einreiseverordnung kann Ihnen hierzu 

ggf. ebenfalls weiterhelfen.  
   

Und auch wenn Sie nicht verreisen - unsere Region hat ebenfalls viel zu bieten! Falls Sie Angebote und Ausflugsziele 

suchen werden Sie fündig bei www.oberschwaben-tourismus.de, dem Landestourismusverband unter 

https://www.tourismus-bw.de/ oder https://www.familien-ferien.de. 
 

Noch ein Hinweis in eigener Sache: In der Verwaltung sind wir durchgängig und ohne Sommerpause für Sie da. Auch 

das Amtsblatt wird in diesem Jahr keine Sommerpause machen.  
 

Viel Spaß und Freude in den Ferien, 

Ihre Gemeindeverwaltung 

http://www.oberschwaben-tourismus.de/
https://www.tourismus-bw.de/
https://www.familien-ferien.de/
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Öffentliche Bekanntmachung des Zweckverbandes Wasserversorgung Nördliches Federseebecken für das 

Haushaltsjahr 2021 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

Wasserversorgung Nördliches Federseebecken am 01.07.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 

beschlossen: 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt  

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen (EUR) 
 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 123.850,00 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -123.850,00 

1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von 0,00 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0,00 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0,00 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von 0,00 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) 0,00 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 63.060,00 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -63.060,00 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo 2.1 u. 2.2) 0,00 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 41.400,00 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -41.400,00 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5) von 

0,00 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf  

(Saldo 2.3 und 2.6) 

0,00 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0,00 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0,00 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8 und 2.9) von 

0,00 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 

Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von 

0,00 

 

§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf            0 EUR. 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre 

mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 

wird festgesetzt auf                131.000 EUR. 
 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf           25.000 EUR. 
 

§ 5 Umlagen 

Die Umlagen werden gemäß § 13 der Verbandssatzung vorläufig festgesetzt. Die endgültige Festsetzung erfolgt nach dem 

Rechnungsergebnis. 
 

1. Die Betriebsumlage beträgt      63.060 EUR. 

1.1 Alleshausen          20.650 EUR. 

1.2 Betzenweiler         31.810 EUR. 

1.3 Seekirch          10.600 EUR. 
 

2. Die Investitionsumlage beträgt      41.400 EUR. 

2.1 Alleshausen (34,79 %)        14.410 EUR. 

2.2 Betzenweiler (47,81 %)       19.790 EUR. 

2.3 Seekirch (17,40 %)         7.200 EUR. 
 

Alleshausen,02.07.2021  

Koch, Verbandsvorsitzender      
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a) Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die Gesetzmäßigkeit der 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 121 der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg (GemO) wurde durch das Kommunalamt beim Landratsamt Biberach mit Erlass vom 

26.07.2021 bestätigt. 
 

b) Der in § 4 der Haushaltssatzung von der Verbandsversammlung beschlossene, festgesetzte Höchstbetrag der 

Kassenkredite in Höhe von 25.000 Euro gemäß § 89 Abs. 3 GemO wird genehmigt.  
 

c) Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 

(GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser 

Satzung ist nach § 4 Absatz 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder mündlich innerhalb eines 

Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Betzenweiler geltend gemacht worden 

ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 

über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 

sind. 

d)  Der Haushaltsplan liegt gem. § 81 Abs. 3 GemO an sieben Tagen - je einschließlich - auf dem Rathaus während 

der üblichen Dienststunden öffentlich zur Einsicht aus, und zwar in der Zeit vom 04.08.2021 bis 13.08.2021. 

e) Auf den Anschlag an der Verkündungstafel des Rathauses wird hingewiesen. 
 

Betzenweiler, den 03.08.2021 

gez. Wäscher, Bürgermeister 

 

Aktuelle Corona-Regelungen 
 

I. neue Einreiseverordnung des Bundes  

Seit 01.08.2021 ist die neue Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundes in Kraft.  

a.) generelle Neuerungen  

• Die neue Verordnung sieht nur noch zwei Arten von Risikogebieten vor: Hochrisikogebiete und 

Virusvariantengebiete. Die Kategorie „einfache“ Risikogebiete entfällt.  

• Alle Einreisenden über 12 Jahre aus Hochrisikogebieten oder Virusvariantengebieten sind verpflichtet, bei 

Einreise einen Impf-, Test- oder Genesenennachweis vorzeigen zu können.  

• Bereits vor der Einreise müssen Einreisende eine digitale Einreiseanmeldung (www.einreiseanmeldung.de) 

durchführen, wenn Sie sich innerhalb von zehn Tagen vor Einreise in einem der neuen Risikogebietskategorien 

aufgehalten haben. Der Beförderer wird kontrollierten, ob die Einreisenden eine Bestätigung vorweisen können.  

b.) Quarantäne Einreise aus Virusvariantengebiet 

Auch geimpfte und genesene Personen müssen sich 14 Tage in Absonderung begeben, es sei denn das RKI „entlistet“ das 

Reiseherkunftsland als Virusvariantengebiet. Eine Freitestung ist also nicht möglich.  

c.) Quarantäne Einreise aus Hochrisikogebiet 

Sofern der Genesenen-, Impf- oder Testnachweise über das Einreiseportal übermittelt wird, entfällt die Quarantänepflicht. 

Im Fall der Übermittlung eines Testnachweises darf die zugrundeliegende Testung frühestens fünf Tage nach Einreise 

erfolgen. Für Kinder unter 12 endet die Absonderung fünf Tage nach der Einreise automatisch.  

Weitere Informationen können Sie der beigefügten Übersicht und der Internetseite des Bundesministeriums für 

Gesundheit entnehmen: 

 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html  
 

II. Überwachung Testpflicht von engen Kontaktpersonen bei Virusvariante der Indexperson   

Im Laufe des Monates Juli ist die Deltavariante zur ganz überwiegend vorherrschenden Variante geworden und hat die 

anderen Varianten nahezu vollständig verdrängt.  

Aktuell sind die Ortspolizeibehörden zur engmaschigen Überprüfung der Einhaltung der Testpflicht von engen 

Kontaktpersonen einer infizierten Person mit der Beta- („südafrikanische“) oder Gammavariante („brasilianische“ 

Virusvariante) angehalten. Im Landkreis Biberach sind keine Fälle der Beta- oder Gammavariante bekannt. Die 

betroffenen Personen, die enge Kontaktperson zu einer Indexperson mit einer „südafrikanischen“ oder „brasilianischen“ 

Virusvariante sind, werden weiterhin im Rescue Board mit der Bemerkung „KP zu IP mit südafrikanischer/brasilianischer 

Variante“ übermittelt.  

Die Überwachung der Testpflicht der Kontaktpersonen von einer infizierten Person mit der Alpha- „britischen“ oder 

Delta- „indischen“ Virusvariante sollte stichprobenartig erfolgen.  

Die Beschlussfassungen der Gesundheitsministerkonferenz vom 02.08.21, u. a. zu den Auffrischimpfungen sowie zur 

COVID-19-Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren, finden Sie unter 

https://www.gmkonline.de/Beschluesse.html.   
 

Corona-Situation im Landkreis und der Gemeinde 

Stand 03.08.2021 

Landkreis Biberach  Infizierte Personen:   44  7-Tage-Inzidenz: 10,93 

Gemeinde Betzenweiler Infizierte Personen:   0  Kontaktpersonen: 0 

 
 

 

http://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
https://www.gmkonline.de/Beschluesse.html
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Sprechzeiten Gemeindeverwaltung  

Wir bitten generell um vorherige telefonische Terminabstimmung, um die Kontaktzeiten aufgrund der Corona-Pandemie 

möglichst gering zu halten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Vormittag:  Montag - Donnerstag 07:30 Uhr – 11:30 Uhr; Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Nachmittag:  bis auf Weiteres nur nach Terminvereinbarung! 

Kontakt   

Telefon: 07374/418 - Telefax: 07374/2262  - Bauhof: 0173/2508041 -  Internet: www.betzenweiler.de  

amtsblatt@betzenweiler.de  für Beiträge, Berichte, Anzeigen und Inserate im Mitteilungsblatt 

rathaus@betzenweiler.de für Pass-, Melde- und Einwohnerwesen, Renten, Führerscheine, Vorzimmer BM 

bauhof@betzenweiler.de für technische und bauliche Belange, Schadensmeldungen, Grünpflege, Wegedienst 

bm@betzenweiler.de für übergeordnete Angelegenheiten, persönlicher Kontakt zum Bürgermeister 

Impressum 

Herausgeber: Gemeinde Betzenweiler, Riedlinger Straße 2, 88422 Betzenweiler 

Verantwortlich amtlicher Teil: Bürgermeister Tobias Wäscher  

Verantwortlich nichtamtlicher Teil: die jew. gesetzl. Vertreter der mitteilenden Organisationen, Kirchen, Vereine u. sonst. Inserenten  

Redaktion: Gemeindeverwaltung Betzenweiler; erscheint wöchentlich mittwochs; Annahme- und Anzeigenschluss: dienstags, 16 Uhr 
 

Datenschutzhinweis 

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und behandeln Ihre Daten entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Im Mitteilungsblatt der Gemeinde Betzenweiler 

sowie seiner Beiblätter und Sonderausgaben können Sie als Bewohner, Bürger oder relevante Person namentlich und/oder fotografisch erwähnt bzw. dargestellt werden. Die Veröffentlichung erfolgt 

innerhalb der Gemeinde in Papierform und im Internet unbeschränkt zugänglich auf der Homepage der Gemeinde Betzenweiler. Falls Sie dem in Bezug auf Ihre oder eine unter Ihrer Vormundschaft 

stehende Person einmalig oder allgemeingeltend widersprechen möchten, wenden Sie sich bitte persönlich oder telefonisch an die Gemeindeverwaltung oder per Email an 

datenschutz@betzenweiler.de. Wir werden Ihren Widerspruch für den amtlichen Teil berücksichtigen, sofern dem keine übergeordnete Rechtsgrundlage entgegensteht. Gleiches gilt für die Wahrung 

Ihrer Betroffenenrechte. Für Widersprüche zu Veröffentlichungen im nichtamtlichen Teil wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Inserenten bzw. die gesetzlichen Vertreter der inserierenden 

Organisationen. Auf die Erklärung zum Datenschutz auf der Homepage der Gemeinde wird verwiesen. 

 

Öffnungszeit des Grüngutplatzes:   Mittwoch von 16.00 – 18.00 Uhr, Samstag von 10.00 – 17.00 Uhr 
 

Mitteilungen 
 

Änderung bei der Beantragung von Personalausweisen 

Seit 02.08.2021 ist die Erfassung von Fingerabdrücken für Personen ab Vollendung des 6. Lebensjahres Pflicht. 

Um Beachtung wird gebeten. 
 

Corona: Sommeraktion im Kreisimpfzentrum Ummendorf: Impfen ohne Termin bis 20 Uhr 

Im August wird im Kreisimpfzentrum in Ummendorf von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr geimpft. Zugleich besteht 

weiterhin die Möglichkeit, ohne Termin zum Impfen zu kommen. Das gilt sowohl für den Ersttermin als auch für den 

Zweittermin. Es besteht grundsätzlich eine freie Wahl des Impfstoffes, wobei im ärztlichen Aufklärungsgespräch 

individuelle Risiken abgeklärt werden. 

In der Regel werden die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna geimpft. Die zweite Impfung erfolgt nach 

drei bzw. vier Wochen. Eine Impfung mit den Vektorimpfstoffen von AstraZeneca und Johnson & Johnson ist ebenfalls 

möglich. Bei AstraZeneca kann die zweite Impfung nach vier bis zwölf Wochen erfolgen, bei Johnson & Johnson ist keine 

zweite Impfung erforderlich. 

Das Kreisimpfzentrum in Ummendorf möchte auch während der Sommerferien möglichst vielen Menschen einen Schutz 

gegen das Coronavirus durch die Impfung ermöglichen und wird daher die verlängerten Öffnungszeiten, die bereits seit 

19. Juli gelten, beibehalten. Die Impfung läuft schnell und unkompliziert ab: Im Impfzentrum wird lediglich der 

Personalausweis sowie Kranken-versicherungskarte und Impfpass (falls vorhanden) benötigt. Für Personen mit 

Mobilitätseinschränkungen stehen Sitzgelegenheiten und Rollstühle zur Verfügung.  

Das Team des Kreisimpfzentrums in Ummendorf freut sich über reges Interesse. 
 

Kirchliche Nachrichten 
 

 

 

 

    Katholische Kirchengemeinde St. Clemens Betzenweiler  
mit den Filialgemeinden Bischmannshausen und Moosburg 

 

Gottesdienste:  

Freitag, 6.August: 18.00 Uhr Rosenkranz, 18.30 Uhr Abendmesse 
 

 
 

Sonntag, 8.August: 9.00 Uhr Eucharistiefeier 
 

http://www.betzenweiler.de/
mailto:amtsblatt@betzenweiler.de
mailto:rathaus@betzenweiler.de
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Bitte bringen Sie Ihr Gotteslob wieder zu den Gottesdiensten mit! 

Gottesdienstbesucher-Obergrenze entfällt ab sofort, ebenso die Anmeldepflicht, nicht jedoch die Teilnehmer-Erfassung 

und die Einhaltung der Abstands- und der Maskenpflicht. Daher ist es weiterhin am praktikabelsten, wenn Gottesdienst-

besucher ausgefüllte Kärtchen bringen, die weiterhin wie gewohnt im Vorfeld ausliegen. 
 

Verabschiedung von Vikar Thomas Kley in Betzenweiler 

Am Sonntag, den 1.8.2021, feierte Vikar Thomas Kley seine letzte Heilige Messe zusammen mit der Kirchengemeinde 

Betzenweiler in der bis auf den letzten Platz gemäß Coronaregeln belegten Kirche St. Clemens.  

Am Ende des Gottesdienstes bedankte sich Vikar Thomas Kley bei der Gemeinde für das sehr gute Miteinander und 

bekundete, dass er immer sehr gerne nach Betzenweiler gekommen war, um mit der Gemeinde Gottesdienst zu feiern.  

Anschließend bedankte sich der gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderates Georg Münst bei Vikar Thomas Kley 

für sein Schaffen und Wirken in der Gemeinde. Von ihm besonders hervorgehoben wurde das sehr nette und umgängliche, 

ja freundschaftliche Miteinander mit Vikar Kley. Als kleine Erinnerung überreichte Georg Münst ein Feuerzeug von der 

Börsenparty, Vikar Kley hätte doch so gerne die Landjugend mit einem Arbeitseinsatz beim Fest unterstützt, Corona 

bedingt konnte das Fest weder im Jahr 2020 noch 2021 stattfinden. Zudem überreichte er ihm noch etwas zum Naschen 

sowie eine Postkarte von Betzenweiler, was beim Postkartenfan Kley auf große Freude stieß.   

Abschließend bedankte sich Georg Münst nochmals – im Namen der gesamten Kirchengemeinde - bei Vikar Kley mit 

einem herzliche „Vergelt’s Gott“ und der Hoffnung auf ein Wiedersehen, er wünschte ihm alles Gute und Gottes Segen 

für seinen weiteren Weg.  

Den Dankesworten schloss sich Diakon Thomas Lerner an und berichtet, dass er vor 2 Jahre mit Vikar Thomas Kley in 

den Gemeinden der Seelsorgeeinheit unterwegs war und ihn vorgestellt hatte. So begleitet er ihn nun auch bei seinen 

Verabschiedungsgottesdiensten.  

Alle Kirchenbesucher wurden vom gewählten Vorsitzenden zu einem kleinen Stehempfang bei der Überdachung im 

Freien eingeladen, wo jeder nochmals den persönlichen Kontakt zu Vikar Thomas Kley suchen konnte.   
 

                  
 

     
 

 

 

Evangelische Kirchengemeinde Bad Buchau 
Evangelisches Pfarramt Bad Buchau 

Pfarrer Markus Lutz, Schulstraße 11, 88422 Bad Buchau, Tel. 07582/23 24, Fax 07582/92 62 90 

Mail: pfarramt.bad-buchau@elkw.de, Internet: www.evkirche-badbuchau.de 

 
 

Gottesdienste  

Sonn- und feiertags laden wir um 10:00 Uhr zum Gottesdienst ein. Zwar besteht weiterhin Abstands- und Maskenpflicht, 

aber wir können gemeinsam singen. Die Mitfeiernden werden namentlich erfasst.  

Kindergottesdienst: Der Kindergottesdienst zurzeit nicht statt. 
 

So 08.08.2021 – 10. S. n. Trinitatis: 10:00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Markus Lutz). Unsere Kirche bleibt zum Gebet unter 

der Woche geöffnet. Auf unserer Webseite http://www.evkirche-badbuchau.de finden Sie weitere Hinweise.  
 
 

mailto:pfarramt.bad-buchau@elkw.de
http://www.evkirche-badbuchau.de/
http://www.evkirche-badbuchau.de/
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Vereinsnachrichten  

 

 

 
 
 

Sonntag, 08.08.2021 – Dorffest to go – Zusätzlicher Bestelltag 

Heute kann noch einmal für das Dorffest am Sonntag, den 08.08.2021, vorbestellt werden: 

Per Whatsapp durchgehend bis 22.00 Uhr oder telefonisch von 17 – 19 Uhr,  

immer unter der Nummer 07374/920 5988. 

Speisekarte 

Kassler Hals mit Kartoffelsalat      9,00 € 

Kassler Hals mit Kartoffelsalat, kleine Portion   7,00 € 

Maultaschen mit Kartoffelsalat      9,00 € 

Maultaschen mit Kartoffelsalat, kleine Portion  7,00 € 

Neben der Essensausgabe wird es auch noch eine Kuchentheke geben. 

Abholzeitraum in der Mehrzweckhalle: 11 – 13 Uhr. Zur Abholung bitte einen Korb o.ä. mitbringen! 
 
 

 
 

 
 

Frauenturngruppe II 

Hallo zusammen, hier noch ein paar Infos😊 

Wir legen jetzt eine Sommerpause ein und starten wieder am Dienstag, den 31.08.2021, von 20.00 – 21.30 Uhr mit dem 

Training in der Halle bzw. falls das Wetter es zulässt, zu einer Fahrradtour. 

Des Weiteren können wir uns auf unsere 1-tägige Herbst-Wanderung freuen, diese uns voraussichtlich an den Bodensee 

führt. Dazu haben wir 2 Termine festgelegt: 

  -1. Samstag 4.9.2021,   2. Sonntag 5.9.2021, je nachdem wie es die Wetterlage zulässt. 

- Auch Neuzugänge sind herzlich eingeladen, zu einem Probetraining vorbeikommen. Bei Fragen gebe ich gerne Auskunft 

unter: 07374-91076. 

Somit wünsche ich euch eine sonnige und erholsame Zeit, liebe Grüße ÜL Rosa 
 

Kursangebot „Mein starker Rücken“ 

Es freut mich sehr, nach der langen Auszeit das Rücken-Training wieder anbieten zu können😊 

So starten wir am Mittwoch, den 8.September 2021, von 18.30-20.00 Uhr. Alle bisherigen TeilnehmerInnen sind wieder 

angemeldet und somit ist der Kurs wieder voll belegt. Im Falle einer Änderung der Teilnahme bitte ich Euch, mir 

baldmöglichst Bescheid zu geben. Meine Tel.-Nr. 07374-91076 

Somit wünsche ich uns einen guten Start und bleibt gesund, liebe Grüße,  ÜL Rosa😊 
 

Mitteilungen der Woche / Soziales / Veranstaltungen  
 

Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach: Historischer Handwerkertag im Museumsdorf Kürnbach 

Am Sonntag, 8. August 2021, erleben die Besucherinnen und Besucher des Oberschwäbischen Museumsdorfs traditionelles Handwerk 

hautnah und können das eine oder andere Stück für daheim erwerben. Ein attraktives Kinderprogramm rundet den Tag ab. 

Lebendiges Handwerk zum Staunen: Hier erleben die Gäste, was Holzschnitzer Heinz Steinacher, Drechsler Viktor Baron und 

Leiterwagenbauer Magnus Pfleghar gekonnt aus Holz fertigen und wie filigran Sabrina Reich beim Bandweben sowie Marit und Ute 

Missel beim Klöppeln traditionelle Handarbeitskunst interpretieren. Hubert Kling schleift Messer und Co. mit Schlepper, Transmission 

und Schleifstein, während Franz-Xaver Schmid wie kein Zweiter Gras mit der Sense mäht. In der Weberdunke des Kürnbachhauses 

arbeitet Hildegard Igel am Webstuhl und gibt so machen Einblick in dieses uralte Handwerk. Das Behauen eines Stamms sowie das 

unermüdliche Ausdreschen von Getreide zeigen die Zimmermänner und die Dreschflegler, während Kathrin Döring an der 

Töpferscheibe meisterhaft Gefäße und mehr aus Ton entstehen lässt. Egal ob Körbe oder die Sitzflächen alter Stühle: Susanne Binder 

flechtet auf traditionelle Weise, und in der historischen Museumsbrennerei destilliert Robert Kraus feinen Schnaps.  

Kinder- und Familienspaß im Museumsdorf: Die Mini-Dampfbahn des Schwäbischen Eisenbahnvereins e.V. dreht schnaubend ihre 

Runden und freut sich auf viele kleine und große Fahrgäste. Gabriele Martini verarbeitet mit Kindern Wolle und zeigt ihnen in ihrer 

kleinen „Wollwerkstatt“, wie einst per Hand gesponnen wurde. Wie ein Zimmermann können sich die Kleinsten fühlen, wenn sie 

hübsche Nagelbilder „hämmern“. Peter Fink lädt die ganze Familie zur Fahrt mit seinem pferdegezogenen Planwagen ein. Alte Spiele, 

das Kürnbacher Monatsquiz, das große neue Baumhaus oder einfach ein Abstecher zu den Museumstieren runden den Tag für die 

Jüngsten ab. 
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Erwachsenen-Workshop „Kräuterbuschen binden“: Traditionell werden an Mariä Himmelfahrt (15. August) Kräuter geweiht. 

Diese stecken in Kräuterbuschen, die erwachsene Teilnehmer in zwei 90-minütigen Workshops um 13 und 15 Uhr zusammenbinden 

können. Welche Kräuter das sind, wie viele davon gebunden werden und welchen Nutzen sie haben, erfahren die Teilnehmer von 

Regine Sproll, der Museumsgärtnerin, natürlich auch. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung im Internet unter 

www.museumsdorf-kuernbach.de oder unter Telefon 07351 52-6784 gebeten. 

Für das leibliche Wohl sorgen die Vesperstube mit ihrem Biergarten und zwei Imbissstände. Zudem holt der Museumsbäcker 

oberschwäbische Köstlichkeiten aus dem Holzofen des historischen Backhäusles. Und für die ganze Familie gibt es leckeres Softeis. 
 

Bücherei Uttenweiler - Bitte beachten: 

Die Bücherei ist vom 09.08.2021 bis zum 20.08.2021 wegen Urlaub geschlossen! 

Euer Bücherei-Team 
 

Gute Zukunftsaussichten durch Weiterbildung/Ausbildung 

Das sozialwissenschaftliche Gymnasium führt mit dem Schwerpunktfach “Pädagogik und Psychologie” in drei Jahren zum Abitur. 

Auch nach einer abgeschlossenen Lehre kann man in drei Jahren das Abitur erzielen. 

Interessiert? Hier gibt’s mehr Infos: # kolpingonlineberatung 

Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife, Berufskolleg in Vollzeit (1 Jahr, Schulgeldfrei). Zugangsvoraussetzung: 

abgeschlossene Ausbildung und mittlere Reife. 

Diese Fachhochschulreife berechtigt zum Studium an Hochschulen bzw. Berufsakademien 

Fachwirt/in im Erziehungswesen (KA). In 15 Monaten lernen die Teilnehmer/innen Leitungsaufgaben zu übernehmen. Auf dem 

Lehrplan stehen Personalmanagement mit Organisations-entwicklung, Personale und soziale Kompetenz, Managementmethoden, 

Büromanagement und IT, Kinder-/Jugendhilferecht, allgemeine Rechtskunde, Arbeitsrecht und Betriebswirtschaft.  

Unterricht ist jedes zweite Wochenende freitags von 15:45 Uhr bis 19:30 Uhr und samstags von 8:30 bis 14:15 Uhr. Lehrgangsstart: ab 

23. Oktober 2021Zum Infoabend am 22. September 2021, 19:00 Uhr laden wir alle Interessierten ein. 

Ein Sonderprospekt und einen Zeitplan senden wir gerne zu. 

Im Berufskolleg Gesundheit/Pflege I/II (schulgeldfrei) wird neben der Fachhochschulreife und mit einer praktischen und schriftlichen 

Zusatzprüfung die Berufsausbildung zum Assistenten im Gesundheits- und Sozialwesen erworben. 

Beim Berufskolleg Fremdsprachen bewegt man sich auf internationalem Parkett.  Die Schwerpunktfächer Englisch und Spanisch, 

sowie eine betriebswirtschaftliche Ausrichtung erlauben es nach 2 Jahren neben der Fachhochschulreife auch die Ausbildung zum 

fremdsprachlichen Wirtschaftsassistenten abzuschließen.  

Sprachkurse in Spanisch, Italienisch, Französisch oder Deutsch, Buchführungskurse und Seminare für Persönlichkeitsbildung 

finden Sie unter www.kolping-riedlingen.de 

Die Schulen stellen sich vor: https://www.kolping-macht-schule.de/beratung/ 

Info: Gabriele.Roth@kbw-gruppe.de, Tel. 07371/935011 Kolping-Bildungszentrum, Kirchstr. 24, 88499 Riedlingen, www.kolping-

riedlingen.de 
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